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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7710/J der 

Abgeordneten Dr.in Belakowitsch-Jenewein und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

 

Frage 1: 

In Beantwortung dieser Frage darf ich auf den in Rede stehenden Bericht des Rechnungsho-

fes (Bund 2014/9) verweisen, in dem auch die Positionen meines Ressorts aus dessen Stel-

lungnahme zum Rohbericht zu den einzelnen Punkten transparent dargestellt sind. Aus der-

zeitiger Sicht bleiben diese aufrecht. 

Angemerkt wird, dass sich von den in der Einleitung zur Anfrage aufgezählten 45 Rech-

nungshofempfehlungen 28 Empfehlungen (Nr. 17 bis 28 sowie Nr. 30 bis 45) nicht an das 

Sozialministerium richten. 

 

Fragen 2 und 3: 

Der Rechnungshof hat 2015 ein Nachfrageverfahren zum gegenständlichen Rechnungshof-

bericht eingeleitet, dessen Ergebnisse dem Bericht Bund 2015/18 (s. S 291ff) entnommen 

werden können. 

 

Fragen 4 und 6: 

Ob die Umsetzung einer Empfehlung eine bundesgesetzliche Adaptierung oder eine Befas-

sung der Organe des Arbeitsmarktservice (AMS) erfordert, hängt von der Art dieser Empfeh-

lung ab. So würde insbesondere die Empfehlung auf eine Harmonisierung bzw. Überführung 

in ein einziges Versorgungssystem für Fälle, in denen längere Notstandshilfe- bzw. Mindest-
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sicherungsbezugsdauern vorlagen, sowohl eine Änderung von Bundesrecht als auch eine 

Befassung von Organen des AMS notwendig machen. 

 

Frage 5: 

Zur Umsetzung der das Sozialministerium betreffenden Empfehlungen sind keine gesonder-

ten Art. 15a B-VG Vereinbarungen notwendig. Soweit Ergebnisse der Reformgruppe „Weiter-

entwicklung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung“ Ausfluss einer Rechnungshofemp-

fehlung sind, werden diese in die bereits bestehende Mindestsicherungsvereinbarung einge-

pflegt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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